
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU  
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2004 (Haushaltsgesetz 2004) in der  
Fassung der Beschlussempfehlung und des Zweiten Berichtes  
des Haushaltsausschusses vom 10.12.2003  
Drucks. 16/1668 zu Drucks. 16/1168 und zu Drucks. 16/834 
 
 
- Einzelplan 07 -  
 
Anlage VII zu Kap. 07 73 
Wirtschaftsplan 2004 Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunfts-
investitionen“ 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Zu den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2004 
 
 
Zu Einnahmen 2.3. Zuführung aus dem Einzelplan 07 
 
 Der Ansatz von 29.882.000 € wird um 1.191.300 

€ auf 28.690.700 € gekürzt. 
 
 
Zu Ausgaben 2.1. Ausgaben für den Wohnungsbau und die Moderni-

sierung. 
 
 Der Ansatz von 113.240.100 € wird um 1.191.300 

€ auf 112.048.800 € gekürzt. 
 
 Die Erläuterungen sich entsprechend anzupassen. 
 
 
 Begründung: 
   
 Reduzierung um 4% im Rahmen der Umsetzung 

der Beschlüsse des Vermittlungsausschusses von 
Bundesrat und Bundestag vom 16. Dezember 2003 
zum Subventionsabbau. 

  
 Durch die Reduzierung der Bundesmittel für die 

Soziale Wohnraumförderung ist der Wirtschafts-
plan des Wohnungsbausondervermögens entspre-
chend anzupassen. 

 
Wiesbaden,  17. Dezember 2003 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Dr. Jung 
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 17. 12. 2003 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen

16. Wahlperiode 
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